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Amtlicher Teil.
Neve Richtlinien der Neichsbrrleidungsstelle

für Erteilunq von Bezugsscheinen.
Vom 27. März 1917.

Auf Grund von 8 11 Abg. 3 ttttR> 8 12 Absatz 2 der
Bundrsratsverordnung übet die Regelung des Verkehrs mir
Web--, Wirk-, Strick- und Schuhwaren vom 10. Juni 1913
und 23. Dezember 1916 (Reichs-Gesetzblatt S . 1420) wird
folgendes bestimmt:

. Um mit den vorhandenen Vorräten auch bei längerer
Dauer ' des Krieges auszukommcn, muß eine wesentliche
Einschränkung des Verbrauchs von Web-, Wirk-, Strick- und
Schuhwaren cintreten . Insbesondere müssen bei Anträgen
aus Erteilung von Bezugsscheinen die Bestände des Antrag
stellerS noch sorgfältiger als bisher erörtert und in dem
Sinne berücksichtigt werden, daß die Erteilung eines Bezugs¬
scheines abgelehnt wird , wenn solche Bestände in ausreichen¬
dem Maße vorhanden sind. >

Es soll zwar zurzeit noch davon abgesehen werden, in
dieser Richtung völlig zwingende Vorschriften zu erlassen,
dis die nächste Bestandsaufnahme vollständig klare Maße
über die Wirkung der Bezugsscheinregelung in den einzelnen
Bezirken des Reichs ergeben wird . Die für Anssertrgung
der Bezugsscheine zuständigen Behörden werden jedoch hier¬
mit angewiesen, sich folgende Bestimmungen als Richtschnur
zu nehmen:

1 In der Regel sollen Personen , die an Kleidung,
Wäsche und Schuhwerk Bestände besitzen, wie sie in der Be¬
standsliste (Anlage I) aufgeführt sind, Bezugsscheine für
meckere gleiche oder ähnliche Gebrauchsgcgenstände nicht er¬
halten . . , . , , ,

Wird die Ausstellung eines Bezugsscheines beantragt,
jo ist zunächst mündlich der Bestand an Gebrauchsgegen-
stänteil in dem aus der Erläuterung des Bestandösrage
bogens (Ziffer 2) ersichtlichen Umfange anzugeben und zr
versichern. Laß zur Anfertigung des beantragten Gegen¬
standes geeignete Stoffe nicht vorhanden sind. Srnd solche
Stoffe vorhanden , so sind sie wie Gegenstände, die daraus
angefertigt werden können, anzurechnen. Erreicht der vor¬
handene Bestand hiernach die in der Bestandsliste bestimmte
Stückzahl, so ist der Antrag in der Regel abzulrhnen.

Gehen der Prüfungsstelle Bedenken gegen die Richtigkeit
oder Vollständigkeit der mündlichen Versicherung bei, so
ist. die Abgabe einer schriftlichen Versicherung zu fordern.

Vor Abgabe seiner mündlichen oder schriftlichen Er¬
klärung soll der Beantragende auf die Strafbarkeit falscher
Angaben im Sinne des Vordrucks auf dem Bestand sfrage-
bogeu hingewiesen werden. Der in die Augen fallende
Aushang einer entsprechenden Warnung in deir Bezugs-
scheinftellcn und Verweisung auf diese wird sich zweckmäßig
erweisen.

2. Zu den schriftlichen Versicherungen nach Ziffer 1
ist der Bestandssragebogen zu verwenden. Der erste Bedarf
dieser Bestandsfragebogeu (Drucksache Nr . 202) geht den
Kommunalverbände,t ohne Bestellung zu; ivcitcreu Bedarf
rönnen sie unentgeltlich bei der Reichsbcklcivungsstelle,
Drucksachenverwaltung bestellen. Die Verwahrung der Be-
standsfragebogen entsprechend den Personallisten oder -Kav-
ten sowie ein Vermerk in diesen über die erfolgte Ausfüllung
eims Bestandsfragebogens wird sich empfehlen.

Z. Für die in Anlage I unter L und M Genannten,
für einen ganzen Hausstand bestimmten Gegenstände kann
die schriftliche Versicherung nach Ziffer 1 vom Haushal-
tungsvorftand oder von der Ehefrau oder von dem bestellten
Vertreter oder der Vertreterin abgegeben werden.

4. Ausnahmsweise können an Personen , die durch ihren
Beruf oder durch ihre Beschäftigung zu einem größeren Auf¬
wand an Kleidung, Leibwäsche und Schuhwerk gezwungen
sind, Bezugsscheine auch über den in der Bestandsliste (An¬
lage Iz vorgesehenen Bestand hinaus , aoer nur in mäßigem
Umfange ausgefertigt werden. Zunächst sind aber derartige
Antragsteller bei Oberkleidunz und Schuhwerk darauf >M-
zuweisen, daß sie durch 'Abgabe getragener Stücke srch einen
Bezugsschein ohne Prüftmz der Notwendigkeit der Anschas-
sung verschaffen können, und sie sind aufzusordern , o:e>en
Weg der Bezugsscheinbeschaffungzu beschreiten. Nur -denn
aus zutreffenden Gründen diese Art der Bezugsschembeschaf-
sung unmöglich erjcheint , soll von der hier gestatteten Aus¬
nahme Gebrauch gemacht werden.

Diese Auötrahmebestinrmung gilt nicht für Bettwäsche,
Haus - und Küschenwäsche (L  und M der Anlage I). Hüo-
siä.tlich solcher dürfen Bewilligungen über den in der An¬
lage I vorgesehenen Bestand hinaus nur in Krankheittz
fällen bei Beibringung eines ärztlichen Zeugnisses über die
Notwendigkeit der Mehrbewilligung erfolgen.

!
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' I » jedem Fair « einer in Ziffer 4 vorgesehenen AuS-
irahme ist die in Ziffer 1 und 2 vorgesehene schriftliche
Versicherung zu fordern.

5. Es ist ganz besondere darauf zu achten, daß die in
Anlage I bei den einzelnen Gebrauchsgegenständen genannte
Stückzahl nicht als Mindestzahl aufgefaßt wird , dergestalt,
daß jedermann den Anspruch erheben kann, seine Bestände
bis aus diese Zahlen zu ergänzen ; vielmehr werden sich die
Kreise des Volkes , die sich bisher regelmäßig mit weniger
begnügen konnten und begnügt haben, auch künftig regel¬
mäßig mit weniger begnügen müssen. Hier ioird das pflicht-
mäßige , auf tuulichste Sparsamkeit gerichtete Ermessen der
Aussertigungsbehördeu besonders dafür zu sorgen haben,
daß kein Mißbrauch mit diesen Zahlen getrieben wird.

6 . Bei Ausfertigung dvn Bezugsscheinen über Stvff-
mengen zur Anfertigung von Kleidung und Wäsche ist die
Bekanntmachung der Reichsbekleidungsstel .c über Höchst¬
maße bei Bewilligung und Abgabe von Stoffen vom 27.
März 1917 und die dazugehörige Liste der Stosfhöchstmaße
streng zu beachten. Hiernach werden für Klcionng und
Wäsche, soweit sie in der Liste der Stosfhöchstmaße aufge¬
führt sind, Stoffbreiten (in der Liste umrahmt und fettge¬
druckt oder auf gleicher Linie mit den Normalmaßen steheird)
uno ciitsprechende Nornmlmaße (ebenfalls umrahmt und
fettgedruckt) zugruirde gelegt . Die Ausfertiguugsstellen ha¬
ben bei Personen bis zu 18 Jahren unter Berücksichtigung
W Alters , höchstens die umrahmten und fettgedruckten
Normalmaße zu bewilligen . Sie dürfen nur in besonders
begründeten Ausnahmefällen , wie bei starken Personen , und
auch nur bei Oberkleidung , nicht bei Unterkleidung und
Wäsche, bis zu 15 o/o mehr bewilligen . Die Mehrbewilligunz
ist durch den Vermerk ,,. . . . . °/ ° Zuschlag ' hinter der
Meterzahl auf dem Bezugsschein kenntlich zu »rächen. Das
Nähere ergeben die in der Bekanntmachung enthaltenen
Beispiele . Soweit Kleidung , Bett -, Haus - und Küchen-
wüsche in der Liste nicht aufgeführt sind, darf für beantragte
Gegenstände höchstens das knapp gehaltene entsprechende
Maß bewilligt werden.

II.
1. Der Reichsbekleidungsstelle sind zahlreiche Fälle be¬

kannt geworden , in denen Behörden Bezugsscheine unter¬
stempelt und vollzogen haben ohne Ausfüllung der Gegen¬
stände, für deren Bezug sic bestimmt fein sollten , also
Blanko -Bezugs scheine erteilt haben . Eine soi .hr Handlung
stellt ein pflichtwidriges Verfahren der betreffenden Behörde
lar und iuird der Vorgesetzten Dienstbehörde unnachsichtlich
zur enisprechenden Ahndung angezeigt werden.

2. Auch sind der Reichsbekleidungöstelie Fälle bekannt
geworden , in denen offensichtlich das persönliche Ansehen
uno die soziale Stellung des Antragstellers für die Aus¬
stellung von Bezugsscheinen in erheblichem Maße mißbraucht
worden ist. Es wird dabei vergessen, daß, wer mehr, als
an Wäsche. Kleidrurg und Schuhwerk unbedingt erforderlich
ist, aus den zusamnrenschrumpfcnden Vorräten entnimmt,
gegen die wichtigsten Interessen des Vaterlandes verstößt
und dazu beiträgt , daß die verantwortlichen Behörden noch

, strengere Vorschriften für die Erteilung von Bezugsscheinen
erlassen oder sonstige einschneidende Maßnahmen in Er¬
tragung zielten müssen.

m.
Wenngleich zu erwarten ist, daß Die in gegenwärtiger

Bekanntmachung enthaltenen Richllinien zur Vermeidung
der beobachteten großen Ungleichmäßigkeiten in der Beur¬
teilung dessen, was an Wäsche- und Kleidungsstücken als
notwendiger Bedarf des Einzelnen anzusehen ist, beitragen
wird , hat die Reichsbekleidungsstelle doch in Aussicht ge-

^ nominell , in nächster Zeit noch eine besondere Ueberprüfung
** der Geschäftsführung in den Ausfertigungsstellen für die

Bezugsscheine vornehmen zu lassen. Sie wird zu diesem
Zweck besondere Personen beauftragen.

Es luiib hiermit darum ersucht, diese Prüfturgsbeamten
in  jeder Weise durch sachentsprechende Auskünfte zu unter --
tiitzen. Das Ergebnis der Prüfung bei de>l einzelnen Aus
erttgungsstellen wird den übergeordneten Behörden durch
Uebersendung einer Abschrift der darüber aufzunchmendcn
Niederschrift mitgcteilt werden. Uebersichten der festgxstell-
tkn PrüfungSergebniffe und der darauf erlassenen Wei¬
sungeil sollen in den Mitteilungen der Reichsbelleidungs-
leUo bekannt gemacht werden.

IV.
Die Richtlinien zu l treten am 3. April 1917 in Kraft.
Berlin , den 27. März 1917.

ReichSbekleiduugSstelle
Geheimer Rat vr. Beutler

Rcichskonimissar für bü'gerliche Kleidung.

Bestandsliste.
1. Diese Bestandsliste gilt für eine Person, zu L und M

für jede Person des Hausstandes, lieber diesen Bestand
hinaus sollen in der Regel keine Bezugsschein« ausgestellt
werden.

2. Für Personen über 14 Jahre gelten die Grundsätze für
Erwachsene. Ms Bestand gelten alle bezugsscheinpflichtigen
und bezugSschetnfreienvorhandenen Stücke, auch die vermeint-i
lich nickt mehr gebrauchsfähigen. Bei diesen besteht die
Möglichkeit, sie bei einer Annahmestelle siir getragene Klei¬
dung. Wäsche oder Schuhlvaren (Mitt . Nr. 2 S '. 4 8 9 a, S.
8 ss) entgeltlich oder unentgeltlich abzugeben, sie zu anderen
Gebrauchsgegenständen zu verarbeiten oder an den Lumpen¬
händler (Mitt . Nr. 4 S . 12) zu verkaufen.

3. Vorhandene Stoffe , einschließlich solcher ans zerlegten
getragenen Stücken, sind wie Gegenstände, die daraus hergcstellt
werden können, anzurechnen.

4 . Zwischen Sommer - und Wintersachen ist, abgesehen von
den in dieser Liste unter B und F vorgesehenen Fällen , nicht
zu unterscheiden.

5. Die von den Kriegsunternehmern den in der Kriegs¬
wirtschaft tätigen Personen zu Eigentum überlassene besondere
Berufskleidung ist auf den Bestand mit nnzureckncn.

6 Auch für Ausstattungen bei Gründung eines Haushalts
(S, 3 der Ausf .-Bckm. der Reichsbekl .-Stelle vom 31. Oft.
1916) ist künftig Kleidung, Wäsche. Schuhwerk nur im Um-
songc dieser Bestandsliste unter Anrechnung vorhandener Stücke
zu bewilligen.

A.  Oberkleidung für Männer:
Werktagsanzug 1 Stück
Sonntagsanzug 1 Sttick
Urberzieher oder illichang insgesamt 1 Stück

Einzelarbeitskittel (Blusen , Joppen) insgesamt 2 Stück
Einzelwesten 2 Stück
Einzel -Arbeitshosen 2 Stück
hierzu: Berufsschürzen 2 Stück

Winterhandschuhe 1 Paar
Taschentticher 6 Stück

B.  Oberkleidung für Knaben von 2— 14 Jahren:
Werktagsanzug 1 Stück
Sonntagsanzug 1 Stück ^ „ .
Einzel Jacken (Blusen , Schwitzer oder Kittel) tnsges. 1 Stück
Einzelwesten 1 Stück
Einzel -Hosen 1 Stück
Winterüberzieher oder -Umhang insgesamt 1 Stück
Sommerüberzieher oder -Umhang inögesomt 1 Stück
hierzu: Schürzen 2 Stück

Winterhandschuhe 1 Paar
Taschentücher 6 Stück

C. Unterkleidung siir Männer:
Oberhemden (Taghemd) insgesamt 3 Stück
Unterhemden 3 Stück
'tackrbemden 2 Stück
Unterhosen 3 Stück
Strümpfe 4 Paar
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L> Uttttrfttlbet für Knaben von 2—14 Jahr«« !
:Hennen 4 Stück
Nachthosen oder Hemden insgesamt 3 Wstck
Unterhosen 4 Stück
Strümpfe 4 Paar

h.  Oberkleidung für Frauen:
Werktagskleider 2 Stück
Sonntagskleid 1 Stück
Einzel -Kletderrock(Tagrock) 1 Stück
Einzel -Blusen oder -Jacken insgesamt 2 Drück
Mantel oder Umhang insgesamt 1 Stück
Umschlagetnch 1 Stück
Morgenrock 1 Stück
hier;» ! Schürfen 3 Stück

Winterhandschuhe 1 Paar
Taschentücher6 Stück

r.  Oberkleidung für Mädchen don 2—14 Jahren:
Werktagskleid 1 Stück
Sonntagskleid 1 Stück
Einzelkleider-Rock 1 Stück
Einzel -Blusen oder -Jacken insgesamt 2 Stück
Wintermantel oder -Umhang insgesamt 1 Stück
Sommermantel oder -Umhang insgesamt 1 Stück
hierzu : Schürzen 3 Stück

Winterhandschuhe 1 Paar
Taschentücher 6 Stück

G.  Unterkleidungfür Frauen:
Taghemden 4 Stück
Nocbthemden oder Nachtjackeninsgesamt 3 Stück
Beinkleider oder Hemdhosen Insgesamt 4 Stück

"Unterröcke 3 Stück
Strümpfe 4 Paar

11.  Unterkleidungfür Mädchen von 2—14 Jahren:
Taghemden 4 Stück
Nackthemdcn oder Nachtjackrninsgesamt 3 Stück
Beinkleider oder Hemdhosen insgesamt 4 Stück

^Unterröcke3 Stück
Strümpfe 4 Paar

J.  Kleidung für Kinder von 1—2 Jahren:
Hemden 6 Stück
Nachthosen oder Röckchen insgesamt 3 Stück
Unterhöschen 4 Stück
Kittel (Kleider, Jacken oder Blusen ) insgesamt % Stück
Unterröckchen2 Stück
Strümvfe 4 Paar
Schürzen 3 Stück

K-  Schuhwaren:
Sebuhe oder Stiefel insgesamt 3 Paar
.Hausschuheoder Pantoffel insgesamt 1 Paar

L Bettwäsche: (berechnet auf jede Person des Hausstandes,
z. B . bei einem vicrköpfigen Hausstande 12 Kissenbezüge) :
Kissenbezüge 3 Stück
Bettücher 2 Stück
Bettbezüge 2 Stück
Wall - oder Steppdecke insgesamt 1 Stück

«au Bevollmächtigten d« Reichskanzlers sind neLsrehende
Preis« siir Herbstgemüse in luftdicht verschlaft«neu » «Mit-
nissen festgesetzt worden:

'M.  Haus - und Kücheniväsche(berechnet auf jede Person des
Hausstandes, z. B . bei einem vierköpftgen Hausstände 12
Handtücher) :
Handtücher 3 Stück
Kückenhandtücher oder Geschirrtücher insgesamt 2 Stück
Wischtücher (Staub -, Seifen - oder Scheuertücher) insgesamt

3 Stück

Warengattung:
Erzeuger-

Höchstpreise:
für >/, Dose

Kleinhandels-
Höchstpreise:

für die '/,Dose

Karotten:
extra kleine
kleine
junge
geschnittene

Weißkohl
Rotkohl und Wirsingkohl
Braunkohl
Rosenkohl
Blumenkohl
Kahlrabe
Kollrabi , ganze Köpfe
Sellerie
Svinat
Steinpilze
Steckrüben
Pfifferlinge

1,— Mk.
0 80 M k.
0,63 Mk.
0,04 Mk.

0,61 Mk.
0,75 Mk.
0,62 Mk
1,25 Mk.
1,35 Mk.
0,70 Mk.
0,90 Mk.
0,95 Mk.
0,71 Mk.
1,72 Mk.
0,62 Mk.
1,30 Mk.

1,25 Mk.
1,— Mk.
0,88 Mk.
0,82 Mk.

0,78 Mk.
0.95 Mk.
0,80 Mk.
1,55 Mk.
1,65 Mk.
0,90 Mk.
1,13 Mk.
1,20 Mk.
0,90 Ml.
2,— Mk.
0,80 Mr.
1,00 Mk.

Tiefe Preise sind Höchstpreise.
Fabrikanten und Händler, die in der Lage sind, bei einem

angemeiienen Gewinn zu geringeren als den hier angegebe¬
nen Preisen ihre Waren zu verkaufen, find hierzu verpflichtet..

Wegen der größeren und kleineren Packungen gelten fol¬
gende Bestimmungen:

a) Erzeuger - Höchstpreise:
Bei den Waren, für die der ErzeugerhöckstpreiSnicht mehr

als 75 Pfg . beträgt, kostet
fcie.i/s Tose die Hälfte der Vi Dose zuzüglich 7 Pfg,
die IV',/ , Tose das Eineinhalbfache betO/t Dose weniger 1 Pfg .,
bit 2* Tose das Doppelte der Vi Dose weniger3 Pfg,
die Si/s/x Dose das Zweieinhalbfache der Vi Dose weniger 5 Pf «.

Bei den Ware::, bei denen der Erzeugerhöchstpreis mehr
als 75 'Pfg . beträgt, kostet
die Vt  Tose die Hälfte der Vi Dose zuzüglich 7. Pst'.-,
bit IVa/i Tose das Eineinhalb fache der Vi Dose weniger LPfg.
die V, Tose das Doppelte der Vi Dose weniger 3 BlZ-.
die 2V*/i Tose das Zweieinhalbfache der Vi Dose >v«ni ;er8Prg.

J .-Nr . II. 4737 . Diez,  den 21. April 191 ?.
Abdruck zur Kenntnis und genauen  Beachtung der

von der Rcichsbeklewungsstelle herausgegebcnen Richtlinien.
Die Bestandssragebogen gehen den Herren Bürgermei¬

stern in den nächsten Tagen zu.
Der » orfitzenve»e» Kret*»n«sW>ss-».

fp«d,rßadt.

b) Kleinhandels - Höchstpreise  :
Auf die größeren und kleineren Packnngcn dürien folgende

festen Zuschläge gemacht werden:
Bei Dosen, deren Erzeugerpreis bis einschl. 50 Mg . beträgt!

12 Pfg -, . , MS
bfS einschließlich 60 Pfg . betragt lo Pfg .,
bis einschließlich 70 Pfg . beträgt 17 Pfg .,
bis einschließlich 80 Pfg . betragt 20 Pfg .,
bis einschließlich 90 Pfg . beträgt 22 Pfg
bis einschließlich 1.00 Mk. beträgt 25 Pfg .,
bis einschließlich 1,35 Mk. beträgt 28 Pfg .,
bis einschließlich 1.70 Mk. beträgt 35 Pfg ..
bis einschließlich 2,10 Mk. beträgt 40 Pfg ..
bis einschließlich 2.50 Mk. beträgt 45 Prz ..
bis einschließlich 3,00 Mk. beträgt 50 Pfg.

Bei den Tosen über 3,00 Mk. darf ein fester Zuschlag von
nicht mehr als 55 Pfg . genommen werden.

Tie Gewerbetreibenden, die Gemüsekonserven und Faß-
k-ol'neu im Kleinhandel vertreiben, sind verpflichtet, in ihren
Gcschäflsränmen die Preise der Gemüsekonierven zum AuS-
hang z» bringen. Bvrdnicke hierftir können von uns be«
zogen werden.

Brannschweig,  den 9. April 1917.
Gemüsekonserven KriegSgcseklschast

mit beschränkter Hastnng.
q»z. Dr. Kanter.

j
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2 fr Militärpflichtige Wilkjeln» Joseph Wagner , geboren
am 29. März 189» zv Diez a, d. C„ der Ms jetztmnerm,tte «tt »e-
blieben ist. wird hiermit aufgefordert , sich Ms s p ü t e st e n S 13.
August 1917  bei dem Zlvllvorsttzcnden der E ' satz-KVmmisäon
in Diez zu melden oder den Nachweis zu erbringen , daß cr
seiner Militärpflicht genügt hat oder oie preußische Staats¬
angehörigkeit nicht mehr besitzt.

Sollte der Militärpflichtige dieser Aufforderung inner¬
halb der gestellten Frist nicht Nachkommen, fo wird die gericht¬
liche Untersuchung wegen Verletzung der Wehrpflicht eingelci-
tet werden.

Der Aivil.Worfitze«»- »er Srsatz.A- mmifU»»
»e» Nnterlahnkretse».

I . « .r
Zimmermavn.

M.  3449. Diez,  den 16. April 1917.

Veka »» t « «ch« «S
Ter Militärpflichtige ' Wilhelm Müller , geö. am 11. August

1893 zu Burgschioalbach, der bis jetzt unermittelt geblieben Ist,
wird hiermit ausgefordert , sich bis spätestens 13.
91u g u ft 1917  Bet dem Ztvilvrrsitzenden der Ersatz-Kommisiisn
in Diez zu melden oder den Nachweis zu erbringen , daß er
seiner Militärpflicht genügt hat oder die preußische Staats¬
angehörigkeit nicht mehr besitzt.

Sollte der Militärpflichtige dieser Aufforderung inner¬
halb der gestellten Frist nicht Nachkommen, so wird die gericht¬
liche Untersuchung wegen Verletzung der Wehrpflicht etn ;elei-
tet werden.

Der Zivil -Borsitzeude de, Grsatz-Kommissio«
de» Nnlerlahnkretse».

I . » .
Z im m ermann.

M. 8451 . Diez,  den 16. April 1917.
vekanntmachung.

Bekannt« ach«»- .
Der Militärpflichtige Friedrich Anton Holderith , geboren

am 7• November 1891 zu Oranienstein , der bis jetzt unermittelt
geblieben ist, wird hiermit aufgefordert , sich bis s p ä t e st e n s15.
91n g it st 1917  Bei dem Zivilvvrsitzenden der Ersatz-Kommisffon
in Diez zu melden oder den Nachiveis zu erbringen , daß er
seiner Militärpflicht genügt hat oder die preußische Staats¬
angehörigkeit nicht mehr besitzt.

Sollte der Militärpflichtige dieser 9lnfforderuug inner¬
halb der gestellten Frist nicht Nachkommen, so wird die gericht¬
liche Untersuchung wegen Verletzung der Wehrpflicht eingelei-
tet werden.

Tcr  Militärpflichtige Wilhelm 91lbert Schmidt , ge¬
boren am 30. Juni 1894 zu Diez, der bis jetzt unermittelt
geblieben ist, wird hiermit ausgefordert , sich bis späte¬
ste ns zum 15 . August 1917  bei dein Jivilvoksitzen-
den der Ersatzkommtssionin Diez zu melden, oder den Nach¬
weis zu erbringen , daß er seiner Militärpflicht genügt l>at
»der die preußische Staatsangehörigkeit nicht mehr besitzt

Der Zivil-Vorsitzende der Ersatz-Kommisst»»
de» Meterlahnkretse».

I . 8-
gimmtmmt.

Der Zivtl -» orsitz««d- der Ersatz-Kommission
de» Unterlahnkreise».

I . » .
Zimmeriwsn«.

Ai.  34 #8. Diez,  den li . April ltl7
Vekaantmach««»

Der Militärpflichtige Karl Friedrich Cratz, geboren am -
27. Juli 1892 zu Diez , der bis jetzt unermittelt geblie. 1
den ist. wird hiermit ausgefordert , sich bis spätestens lo |
giußuft 1917  bei dem Zsiilvorsttzenden der Ersatz-Kommission !
in D >e» zu melden oder den Nachweis zu erbringen , daß er «
feinet Militärpflicht genügt hat oder die preußische Staats¬
angehörigkeit nicht mehr besitzt.

Sollte der Militärpflichtige dieser Aufforderung rnner-
halb der gestellten Frist nicht Nachkommen, so wird die gericht¬
liche Untersuchung wegen Verletzung der Wehrpflicht einflflei»
tet werden.

Der givtl -Borsitzende der Ersatz-Kommissio«
de» Unterlahnkreise».

% &
giyttgcmurax.

M.  3454 . Diez,  den 16. April 1917.
«ekanntmachnn«.

Der Aiilitärpflichtige Philipp  Peter Mißler , geboren
am 24.  Dezember 1894 zu Pohl , der bis jetzt unermittelt ge¬
blieben ist, wird hiermit aufgefordert , sich bis sp Lt e st e n s 15.
9l n g v st 1917  bei dem Zivilvorsitzenden der Ersah -Kommipion
in Diez zu melden oder den Nachweis zu erbringen , daß er
seiner Militärpflicht genügt hat oder die preußische Staats¬
angehörigkeit nicht mehr besitzt.

Sollte der Militärpflichtige dieser Aussorderung inner¬
halb der gestellten Frist nicht Nachkommen, so wird d'.e ger' cht-
;He Untersuchung wegen Verletzung der Wehrpflicht eingelei-
tet werden.

Der Zivil -Vorsitzende de» Ersatz-Kommisst- »
de» Unterlahnkreise».

2 . 8 . r
Zimmermann.

Nichtamtlicher Teil.
Berteikuna Von Rottleefame « an » R« aar » .

ES werden im Ganzen voraussichtlich rund 250 bis 260-Brasrn
Noifle ? aus Ungarn von der Landwirtschaftlichen Betrieb¬
stelle für Kriegswirtschaft in Berlin W. 9, Leipziger Platz 7.
eingesührt . Da dieser Klee zunächst gereinigt werden mutz,
wird das Gesamtergebnis ungefähr 2200 bis 2300 Tonnen:
reiner Kleesaät betragen . Ter Verteilungsschlüsfel ist seitens
teL KriegsernährungSamteS nunmehr dahin abgeändert wor¬
den, daß der Handel rund 50 Prozent dieses Samens erhält.
Tie übrigen Mengen werden je zur Hälfte der Bezugsver¬
einigung Deutscher Landwirte und den landwirtschaftlichen
Organisationen , den Landwirtschaftskammcrn usw zur un¬
mittelbaren Verfügung stehen.

Anzeigen.

Uajsanischr Kleinbahn.
Zufolge Aenderung des Staatsbahnfahrplanes verkehrt

ab 1. Mal d. Js . Zug 20 um 1 Stunde 27 Minuten frü¬
her (ab Nastätten 3,45)

NaNauische Meirtbah «, Aktiengesellschaft.

Bekauuturachrrng.
Von Aiittwoch,  den 25. 9lpril d. Js ., ab wird i" ./ken

hiksieen Kolonialwarenhandlungen (mit Ausnahme von.  W.
Bcuscher ) aus den Nummerabschnitt 16 der Lebensm itel .arte
U.0 Gramm Sago und 50 Gramm Teigwaren abgegeben.
Tcr Preis für Sago beträgt pro Pfund 0,83 Mk. und für
Teigwaren 0,51 Mk. . „ . ,

Außerdem stehen in diesen Ge,clwsien Oelsardinen zum
Lcrkous.

Freiendiez,  den 23. 9ipril 1917. Mt ft

KemmVvsMkck für die °4cdriMkit, » l « chach det « . v >» «ha» -

IUVIT
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